
8. ADAC-Kirschblüten-Fahrt
des DKW-Clubs Nürnberg-Fürth im ADAC

Diese Ausschreibung wurde von der Sportabteilung Nordbayern geprüft und die 
Durchführung der Veranstaltung unter der

Reg.Nr.:  117/2010 am    07.04.2010 genehmigt.

1. Veranstaltung und Veranstalter:

Der DKW-Club Nürnberg Fürth e.V. im ADAC
veranstaltet seine 

8. ADAC-Kirschblüten-Fahrt
am 2. Mai 2010 nach Oberntief und Burgbernheim

2. Aufgabenstellung:
Die Veranstaltung besteht aus einer Sternfahrt nach Oberntief und anschließender 
Besichtigung des „Frohsinn-Hof“. Nach dem Mittagessen Weiterfahrt nach Burgbernheim 
mit einer Wertungsprüfung.

3. Zeit und Ortsplan:
Freie Anfahrt bis zum „Fohsinn-Hof“ in Oberntief (A). Treffpunkt um 10:00 Uhr zur 
Besichtigung des Museums. Im Anschluss daran Mittagessen in der Gaststätte „Schwarzer 
Adler“. Nach dem Mittagessen findet auf einem Parkplatz eine Wertungsprüfung statt.  Dann 
Weiterfahrt nach Burgbernheim (B) zur Besichtigung eines Uhrenmuseums.

4. Teilnehmer
Zur Teilnahme berechtigt ist jeder Inhaber eines gültigen Führerscheins für das gemeldete 
Fahrzeug. Eine Fahrer oder Beifahrerlizenz ist nicht erforderlich. Eine Wertung für den 
Beifahrer erfolgt nicht.

5. Fahrzeuge
Zur Teilnahme berechtigt sind alle Fahrzeuge, Historische Fahrzeuge sind natürlich erwünscht 
aber keine Bedingung. Zugelassen zum Start werden nur solche Fahrzeuge, die 
ordnungsgemäß zum Straßenverkehr zugelassen sind und sich in einem verkehrssicheren 
Zustand befinden.
Der Fahrer haftet für die Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs, sowie für das Bestehen 
einer gültigen Haftpflichtversicherung.



6. Nennungen:
Sind unter Verwendung des vorgesehenen Formulars, schriftlich  zu richten an :  
DKW-Club Nürnberg- Fürth e.V. im ADAC, Postfach 810444, 90249 Nürnberg
oder
Andreas Helldörfer, Imkerweg 20 a, 90562 Heroldsberg

Ein Startgeld wird nicht erhoben.

7. Preise:
Die 3 Besten der Wertungsprüfung erhalten einen Pokal.

8. Haftungsausschluss
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten 
Fahrzeug verursachten Schäden soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Bewerber und Fahrer erklären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder 
Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen

- die FIA, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor 
Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, 
Generalsekretäre

- die ADAC-Gaue, den Promoter/Serienorganisator
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer
- Behörden, Renndienst und alle anderen Personen, die mit der Organisation der 

Veranstaltung in Verbindung stehen
- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der 

Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen

Außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und 
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des 
enthafteten Personenkreises – beruhen; gegen

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, 
Halter der anderen Fahrzeuge

- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor) und eigene 
Helfer

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.

Der Haftungsausschluss wir mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber 
wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadeneratzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung.



Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 
Haftungsausschlussklausel unberührt.

9. Fahrvorschriften:
Die Bestimmungen der StVO sind unter allen Umständen einzuhalten, in geschlossenen 
Ortschaften und auf Straßen mit nicht getrennten Fahrbahnen ist die jeweils zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 50 bzw. 100 km/h unbedingt einzuhalten, sofern nicht örtlich 
andere Höchstgeschwindigkeiten vorgeschrieben oder zugelassen sind.
Es ist Pflicht aller Teilnehmer, Rücksicht auf das Ruhe- bzw. Erholungsbedürfnis der 
Bevölkerung zu nehmen, dies gilt besonders innerhalb geschlossener Ortschaften. Jede 
überflüssige Lärmbelästigung ist zu vermeiden.
Durch die Abgabe der Nennung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass  die 
Polizei solche Verstöße dem Veranstalter mitteilt. Gemäß Auflage der Erlaubnisbehörde kann 
diese Mitteilung durch Eintragung in die Bordkarte erfolgen. In diesem Fall haben die 
Teilnehmer die Bordkarte dem Polizeibeamten zur Eintragung vorzulegen. Den Anordnungen 
des Veranstalters und der von ihm eingesetzten Sportwarte ist folge zu leisten. 

Der Organisator Die Vorstandschaft

Andreas Helldörfer des DKW-Clubs Nürnberg-Fürth e.V. im ADAC



Fahrer ...........................................................................................................................

Straße / Nr. ........................................................................................................................... 

PLZ / Ort .......................       .............................................................................................

Tel.-Nr. ..........................

Hersteller,Typ,BJ    ..................................................................................................................

Kennzeichen .......................................            Anzahl der Beifahrer :.............................

E-Mail: .......................................

Die Ausschreibungsunterlagen sind mir bekannt: ja -  / nein, bitte zusenden -  !� �
Mitzubringen sind 1 Kugelschreiber und gute Laune !
Mit der Unterschrift werden die Bedingungen der Ausschreibung anerkannt.

------------------ ------------------- --------------------------------
  Datum   Fahrer   Fahrzeugbesitzer

Nennung zur 8. ADAC Kirschblütenfahrt des
DKW-Clubs Nürnberg-Fürth im ADAC am 2. Mai 2010

DKW-Club Nürnberg-Fürth e.V. im ADAC
Postfach 81 04 44 90443 Nürnberg
Organisation: Andreas Helldörfer Telefon :  0911 / 49 80 04 


